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 Da steht der privat versi-
cherte Patient eines Tages 
in Ihrer Praxis und tritt 
mit eben dieser Bitte an 
Sie heran. Dann steht man 

vor der Frage: Wem gehören nun ei-
gentlich die Unterlagen? Was darf oder 
muss herausgegeben werden? Müssen 
Originale ausgehändigt werden oder 
genügen auch Kopien? Wie ist das mit 
den dafür anfallenden Kosten?

Damit Sie auch in diesem Fall rechts-
sicher antworten und angemessen rea-
gieren können, sollen Ihnen die nachste-
henden Informationen eine Hilfestel-
lung zur Herausgabe von Behandlungs-
unterlagen an Privatpatienten bieten:

Grundsätzlich steht dem Patienten 
ein Einsichtsrecht in alles zu, was der 
Zahnarzt über ihn aufbewahrt. Das hat 
der Bundesgerichtshof (BGH) in meh-
reren Entscheidungen deutlich darge-
legt. Dieses Recht auf Einsichtnahme 
greift auch außerhalb eines laufenden 
Rechtsprozesses und ergibt sich aus 
den Grundrechten.

Das Einsichtsrecht des Patienten 
umfasst auch die Einsichtnahme durch 
einen beauftragten Rechtsanwalt, 
nachdem sich dieser ordnungsgemäß 
legitimiert hat.

Originale oder Kopien?
Der Anspruch des Patienten auf Ein-
sichtnahme in seine Behandlungsun-
terlagen erstreckt sich grundsätzlich 
auf die Einsichtnahme in die Original-
Unterlagen. Originale stehen im Eigen-
tum des Zahnarztes, ihm obliegt eine 
mehrjährige Aufbewahrungspflicht. 
Die Rechtssprechung gesteht dem Pati-
enten jedoch über die Einsichtnahme 
hinaus einen Anspruch auf Überlas-
sung von Kopien auf seine Kosten zu. 
Durch Herausgabe einer vollständigen 
Kopie der Karteikarte ist das Einsichts-
recht erfüllt.

Das Einsichtsrecht betrifft allerdings 
nur solche Krankenunterlagen, die sich 
auf medizinische Befunderhebungen, 

Medikationen, Operationen u.ä. bezie-
hen. Subjektive Wertungen des Zahn-
arztes, z.B. seine persönlichen Eindrü-
cke über den Patienten, dessen soziales 
Umfeld etc., werden nicht vom Ein-
sichtsrecht erfasst.

Der Zahnarzt muss bei der Heraus-
gabe der Unterlagen versichern, dass 
diese vollständig sind. Ebenso müssen 
die Unterlagen verständlich, lesbar 
und nachvollziehbar sein. Ein Recht auf 
die Aufschlüsselung der Kürzel für me-
dizinische Fachausdrücke steht dem 
Patienten allerdings nicht zu.

Zusenden oder abholen lassen?
Die Einsichtnahme hat grundsätzlich 
in der Praxis des Zahnarztes zu erfol-
gen. Ein Anspruch auf Zusendung der 
Unterlagen besteht nicht (LG Dort-
mund, 7.4.2000, AZ.: 17 T 31/00), denn es 
handelt sich hierbei um eine Holschuld. 
Der Patient kann lediglich verlangen, 
dass Kopien bereit gehalten werden.

Was ist, wenn der Kollege 
Patientenunterlagen einfordert?
Grundsätzlich gilt auch in diesem Fall, 
dass die ärztliche Schweigepflicht zu 
wahren ist. Verlangt der Patient hinge-
gen, die Herausgabe der über ihn ge-
fertigten Unterlagen an einen mit- 
oder nachbehandelnden Zahnarzt, 
dann entbindet er mit diesem Wunsch 
gleichsam den erstbehandelnden 
Zahnarzt von dessen Schweigepflicht. 
Der Erstbehandler ist zur Herausgabe 
der Unterlagen verpflichtet.

Was ist, wenn die private 
Krankenversicherung Unterlagen 
einfordert?
Der Zahnarzt ist zunächst nicht ver-
pflichtet, diesem Auskunftsbegehren 
nachzukommen. Aufgrund des Behand-
lungsvertrages, dessen Vertragspart-
ner der Zahnarzt und der Patienten 
sind; ist der Zahnarzt der privaten Ver-
sicherung gegenüber zu keinerlei Aus-
kunft verpflichtet.

Wünscht der Patient hingegen die 
Überlassung der Unterlagen, ist zu-
nächst eine entsprechende Schweige-
pflichtsentbindung notwendig. Die 
von den privaten Versicherern vorge-
legten Schweigepflichtsentbindungen 
des Patienten, auf die die private Kran-
kenversicherung oftmals hinweisen, 
genügen dem Datenschutz und der 
Schweigepflicht nicht immer.

Schweigepflichtsentbindungen 
müssen
● sich daher immer auf einen konkre-

ten Behandlungsfall beziehen,
● beinhalten, wem gegenüber sie gel-

ten sollen,
● angeben, aus welchem Grund sie 

gefordert werden.

Pauschale Schweigepflichtsentbin-
dungen, die der Patient seinerzeit vor 
Versicherungsbeginn erteilt hat, rei-
chen nicht aus!

Sollen die Unterlagen auf Wunsch 
des Patienten der Versicherung zu-
gänglich gemacht werden, so können 
sie entweder dem Patienten direkt aus-
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Wenn der Patient fragt ...
»Ich hätte gern meine Karteikarte!«

Grundsätzlich steht dem 
Patienten ein Einsichtsrecht 
in alles zu, was der Zahnarzt 
über ihn aufbewahrt. 
Das hat der Bundesgerichts-
hof (BGH) in mehreren 
Entscheidungen deutlich 
dargelegt.
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gehändigt werden, damit dieser sie sei-
ner Versicherung zuleitet. Ebenso ist es 
möglich, sie an den namentlich be-
nannten Beratungszahnarzt zu über-
senden.

Gemäß § 178 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG) hat der Versicherungs-
nehmer das Recht, sich den Namen und 
die Anschrift des Beratungszahnarztes 
nennen zu lassen.

Wer trägt welche Kosten?
Der Zahnarzt hat einen Anspruch auf 
Erstattung der Sachkosten für die Kopi-
en und ggf. für Portoauslagen und Ver-
packungskosten. Kosten für das Ferti-
gen von Kopien können vom Patienten 
nicht verlangt werden, weil der Zahn-
arzt insoweit eine vertragliche Neben-
pflicht kostenfrei zu erfüllen hat.

Weitergehende Auskunftsbegehren
Häufig kommt es in diesem Zusam-
menhang vor, dass private Krankenver-
sicherer den Patienten nicht nur um 
Übersendung entsprechender Kopien 
seiner Krankenunterlagen bitten, son-
dern darüber hinaus von dem Zahn-
arzt weitere Auskünfte fordern.

Vorausgesetzt, es liegt eine entspre-
chende Schweigepflichtsentbindung 
des Patienten vor, so ist der Zahnarzt 
im Rahmen seiner vertraglichen Ne-
benpflichten dazu angehalten, kurze 
Erläuterungen und Begründungen 
kostenfrei zu erbringen.

Da der Umfang dieser Tätigkeit nicht 
näher beschrieben ist und auch eine 
einheitliche Rechtssprechung zu dieser 
Thematik nicht vorliegt, ist nach Auf-
fassung der Zahnärztekammer Nieder-
sachsen mit einer zwei- bis dreimali-
gen Auskunft die vertragliche Neben-
pflicht des Zahnarztes erschöpft.

Verlangen Versicherer das Ausfüllen 
umfangreicher Fragebögen oder die Er-
stellung umfangreicher Bescheinigun-
gen, kommt ein eigenständiger Werk-
vertrag zustande, der dem Zahnarzt 
gem. § 632 Abs. 2 BGB einen Anspruch 
auf die übliche Vergütung gibt.

Haben Sie noch Fragen? Unter der 
Telefon-Nummer (05 11) 8 33 91-110 er-
reichen Sie Frau Nagel, die Ihnen gern 
weiterhelfen wird. ZKN ●

 Die Einführung in das The-
ma erfolgte durch den Re-
ferenten des ZKN-Vorstan-
des Dr. Jürgen Reinstrom. 
Von der Landeszahnärzte-

kammer Westfalen-Lippe referierten 
abwechselnd Herr Dr. H. Schlegel, Ge-
schäftsführender Zahnarzt, über ar-
beitsmedizinische und Dipl. Ing. T. Salo-
mon, Sicherheitsingenieur der Zahn-
ärztlichen Stelle BuS-Dienst, über si-
cherheitstechnische gesetzliche Vor-
schriften.

Seit dem 1.September 1998 sind alle 
zahnärztlichen Praxen mit mindestens 
einem Arbeitnehmer zu einer sicher-
heitstechnischen und betriebsärztli-
chen Betreuung verpflichtet. Nähere 
Ausführungen hierzu stehen im Ar-
beitssicherheitsgesetz ( AsiG ) und den 
Unfallverhütungsvorschriften beschrie-
ben. Die Zahnärztekammer Niedersach-
sen bietet ihren Mitgliedern zwei ver-
schiedene Modelle der Betreuung an:
A. Betreuung innerhalb des Rahmen-

vertrages mit der Firma Streit
B. Ausbildung des Praxisinhabers zum 

Sicherheitsverantwortlichen – BuS-
Dienst
Wir berichteten bereits detailliert 

im Juni Heft darüber.

Der Unterschied in den beiden Mo-
dellen besteht darin, dass durch die 
Ausbildung des Praxisinhabers zum Si-
cherheitsverantwortlichen dieser die 
Praxisbegehung selbst macht. Dadurch 
kann der Inhaber sicher sein, dass keine 
sensiblen Daten die zahnärztliche Pra-
xis verlassen.

Die Zahnärztekammer Niedersach-
sen hat 2004 mit der Landszahnärzte-
kammer Westfalen-Lippe  einen Koope-
rationsvertrag geschlossen. Nach dem 
»Kleinen Kammermodell« werden nie-
dersächsische Kolleginnen und Kolle-
gen von der »Zahnärztlichen Stelle 
BuS-Dienst« in Münster geschult und 
betreut. Die Zahnärztliche Stelle ist be-
setzt mit einem Betriebsarzt, einem Si-
cherheitsingenieur und drei weiteren 
Mitarbeitern. Die Schulung zum Si-
cherheitsverantwortlichen erfolgt in 
fünf Zeitstunden. Weiterhin erhält der 
geschulte Praxisinhaber ein Handbuch, 
um das Erlernte in der Praxis umzuset-
zen. Dabei auftretende Fragen können 
mit der Zahnärztlichen Stelle Münster 
über Telefon, Fax oder e-mail abgear-
beitet werden.  Im Herbst 2006 wird 
das Handbuch durch eine CD ersetzt, 
aktualisiert und den neuen gesetzli-
chen Vorschriften angepasst.
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Schulung zum 
Sicherheits-
verantwortlichen – 
BuS-Dienst

Fast eineinhalb Jahre ist es her, dass der letzte Schulungskurs 
der ZKN zum Sicherheitsverantwortlichen stattfand. Am 12. Juni 

Dr. Hendrik Schlegel Dipl. Ing. Tobias Salomon

2006 trafen 
sich jetzt 31 
Zahnärztinnen 
und Zahnärzte 
in der zahn-
ärztlichen 
Akademie Nie-
dersachsen, um in einer fünfstündigen Fortbildung zum Sicher-
heitsverantwortlichen ausgebildet zu werden.


